
Bekanntmachung im Freitags-Anzeiger am 18. April 2019  
 
Artikelsatzung zur 1. Änderung der Kindertagesstättensatzung der Stadt Mörfelden-
Walldorf zur Nutzung der Kindertagesstätten 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat am 9. April 2019 die 
Artikelsatzung zur 1. Änderung der Kindertagesstättensatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf 
zur Nutzung der Kindertagesstätten beschlossen: 
 
Rechtsgrundlage 
 
§§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom  
18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
30. April 2018 (GVBl. S. 69) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), §§ 1-6 des Gesetzes 
über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 
90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Art. 10 
Abs. 10 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017, BGBl. I 3618). 

 
Artikel 1 

 
Die Kindertagesstättensatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf zur Nutzung der Kindertages-
stätten wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Abs. 5 letzter Satz wird wie folgt gefasst: 
 
Eine Ausnahme für Familien bildet die Elternzeit ab dem dritten Kind, sofern alle 
Geschwisterkinder im Alter von 1 - 6 Jahren eine städtische Kindertageseinrichtung 
besuchen. 
 
Nach § 5 Abs. 5 wird folgender Absatz als neue Ziffer 6 eingefügt:  
 

6. In bis zu zwei Kindertageseinrichtungen pro Stadtteil wird ein Notdienst für Randzeiten  
    angeboten. Dies betrifft die Zeit von 7.00-7.30 Uhr und/ oder von 16.30 -17.00 Uhr. Der  
    Notdienst kann nur bei nachgewiesenem Bedarf in Anspruch genommen werden. Das  
    Angebot erfolgt vorbehaltlich der vorhandenen Kapazitäten an Plätzen und Personal. 
 
Die nachfolgenden Absätze bleiben unverändert und werden mit Ziffer 7 bis Ziffer 11 neu 
nummeriert. 
 

Artikel 2 
 
§ 7 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 7 
Notdienst 

 
Für Kinder, deren Erziehungsberechtigte in dem jeweils bekannt gegebenen Schließungs-
zeitraum mit Notdienst nachweislich (in schriftlicher Form z. B. durch Arbeitgeber-
bestätigung) keinen Urlaub nehmen und für ihre Kinder keine Betreuung oder 
Beaufsichtigung organisieren können, wird ein Notdienst angeboten.  

 
 
 



 
Artikel 3 

In- Kraft-Treten 
 
Die 1. Änderung der Kindertagesstättensatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf zur Nutzung 
der Kindertagesstätten tritt wie folgt in Kraft: 
 
§ 5 Abs. 5 letzter Satz tritt zum 1.5.2019 in Kraft 
§5 Abs. 5 neue Ziffer 6 tritt zum 1.8.2019 in Kraft. 
§7 Neufassung tritt zum 1.5.2019 in Kraft. 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
 
Mörfelden-Walldorf, 10.04.2019 
 
 
 
Der Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf 
 
Burkhard Ziegler 
Erster Stadtrat 
 
 
 

Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.moerfelden-walldorf.de 
veröffentlicht. 
 

http://www.moerfelden-walldorf.de/

